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Anzeige der Sammler-, Beförderer-, Händler- oder Maklertätigkeit  
gemäß § 53 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

SAM Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 34
55130 Mainz
Telefon: 06131 98298-0
Fax: 06131 98298-22
E-Mail: info@sam-rlp.de
www.sam-rlp.de

Stand: Oktober 2017

Wer ist anzeigepflichtig?

Gemäß § 53 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) in Verbindung mit der  Anzeige- und 
Erlaubnisverordnung (AbfAEV) ist das Sam-
meln, Befördern, Handeln und Makeln von Ab-
fällen anzeigepflichtig.
Anzeigepflichtig ist grundsätzlich:
1. jedes Unternehmen, welches gewerbsmä-

ßig nicht gefährliche Abfälle sammelt, beför-
dert, handelt oder makelt,

2. Sammler, Beförderer, Händler und Makler 
von gefährlichen Abfällen, die im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmen tätig sind,
Ausnahme: Sammler und Beförderer, die 
Abfälle im Rahmen wirtschaftlicher Unter-
nehmen, aber nicht gewöhnlich und nicht 
regelmäßig sammeln oder befördern, sind 
von der Anzeigepflicht ausgenommen. Es 
ist anzunehmen, dass  das Sammeln oder 
Befördern gewöhnlich und regelmäßig er-
folgt, wenn die Summe der während eines 
Kalenderjahres  gesammelten oder beför-
derten Abfallmengen bei nicht gefährlichen 
Abfällen 20 Tonnen oder bei gefährlichen 
Abfällen 2 Tonnen übersteigt,

3. öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, so-
weit sie mit gefährlichen Abfällen handeln 
oder makeln (gewerbsmäßige Tätigkeit),

4. Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für das 
erlaubnispflichtige Sammeln, Befördern, 
Handeln oder Makeln von gefährlichen Ab-
fällen zertifiziert sind,

5. EMAS-Betriebe, die für die jeweilige Tätig-
keit EMAS-registriert sind,

6. alle Sammler und Beförderer, die gefähr-
liche Abfälle zur Verwertung aufgrund einer 
freiwilligen oder verordneten Rücknahme 
sammeln oder befördern,

7. alle Sammler und Beförderer, die Alt-
fahrzeuge im Rahmen der Überlassung 
von Altfahrzeugen gemäß § 4 Abs. 1  
bis 3 der AltfahrzeugV sammeln oder beför-
dern,

8. Sammler und Beförderer von gefähr-
lichen Abfällen, die Abfälle mit See-
schiffen sammeln oder befördern,  
sowie

9. Sammler und Beförderer von gefährlichen 
Abfällen, die Abfälle im Rahmen  von Pa-
ket-, Express- und Kurierdiensten sammeln 
oder befördern, soweit diese in ihren Be-
förderungsbedingungen Rechtsvorschriften 
berücksichtigen, die aus Gründen der Si-
cherheit im Zusammenhang mit der Beför-
derung gefährlicher Güter erlassen sind.

Die Ziffern 2 bis 9 stellen Ausnahmen bzw. 
Erleichterungen von der grundsätzlichen Er-
laubnispflicht gemäß § 54 Abs. 1 KrWG für 
gefährliche Abfälle dar. Auch wenn für die hier 
aufgeführ ten Fallkonstellationen keine Erlaub-
nispflicht gilt, so ist dennoch eine Anzeige ge-
mäß § 53 Abs. 1 KrWG zu erstatten.
Die Anzeige nach § 53 KrWG schließt nach 
anderen Vorschriften erforderliche Ge-
nehmigungen, Erlaubnisse oder Zulas-
sungen (insbesondere nach Vorschrif-
ten über den Güterkraftverkehr und die 
Beförderung gefährlicher Güter) nicht ein. 
 
Zuständigkeit
Zuständig für die Entgegennahme und Bestä-
tigung des Eingangs der Anzeige ist die Lan-
desbehörde, in der der Antragsteller oder die 
selbständigen Niederlassungen eines Unter-
nehmens ihren Firmensitz haben bzw. das aus-
ländische Unternehmen erstmals tätig wird.
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Zuständig für das Bundesland Rheinland-Pfalz ist die 
SAM Sonderabfall-Management- 
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 34
55130 Mainz
Telefon: 06131 98298-0,
Telefax: 06131 98298-20,
E-Mail: info@sam-rlp.de
Internet: www.sam-rlp.de

Ansprechpartner bei der SAM:
Manuela Lahr (Telefon: 06131 98298-76, 
E-Mail: manuela.lahr@sam-rlp.de),
Dirk Lorig (Telefon: 06131 98298-59,  
E-Mail: dirk.lorig@sam-rlp.de),
Harald Greinke (Telefon: 06131 98298-58,  
E-Mail: harald.greinke@sam-rlp.de).

Screenshot der Website www.eAEV-Formulare.de

Form der Anzeige
Für die Anzeige ist das Formblatt „Anzeige von 
Sammlern, Beförderern, Händlern und Mak-
lern für Abfälle“ zu verwenden. Dieses kann als 
elektronisches Dokument auf der Website

www.eAEV-Formulare.de
(siehe obigen Screenshot) ausgefüllt und ver-
sendet werden. Es ist darauf zu achten, dass 
die Datei vor dem Versenden auf dem eigenen 
Computer gespeichert wird, denn auf der letz-
ten Seite der Anzeige ist der Link zu finden, der 

schließlich zu der von der SAM bestätigten An-
zeige führt.
Falls die elektronische Übermittlung nicht mög-
lich ist, können die Formulare aus der Anlage 2 
der AbfAEV handschriftlich ausgefüllt werden.

Gebühren

Die Bestätigung der Anzeige ist gebühren-
pflichtig. Es wird eine einmalige Gebühr erho-
ben: 

Papierform elektronisch über: 
www.eAEV-Formulare.de

Anzeige eines Entsorgungsfachbetriebes mit  
Übersendung seines Zertifikates oder Anzeige 
eines EMAS-Betriebes mit Übersendung seiner 
Registrierungsurkunde  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 8 AbfAEV)

150 € 120 €

Anzeige eines anderen Betriebes
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 und § 8 AbfAEV) 100 € 75 €

Änderungsanzeige
(§ 7 Abs. 7 und § 8 AbfAEV) 75 € 50 €

Gebühren ab dem 01.01.2017
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Wichtige Hinweise
Rechtliche Anforderungen

Auch wenn es sich bei der Anzeige und der Be-
stätigung dieser durch die zuständige Behör-
de nicht um ein Genehmigungsverfahren han-
delt, so hat das anzeigende Unternehmen im 
Zusammenhang mit dem Sammeln, Befördern, 
Handeln oder Makeln von (gefährlichen) Abfäl-
len folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

 ➩ Der Inhaber eines Betriebes sowie die für 
die Leitung und Beaufsichtigung des Be-
triebes verantwortliche Person (kann ggf. 
auch identisch sein) müssen zuverlässig 
sein.

 ➩ Der Inhaber, soweit er für die Leitung des 
Betriebes verantwortlich ist, die für die Lei-
tung und Beaufsichtigung des Betriebes 
verantwortliche Person und das sonstige 
Personal müssen über die für ihre Tätigkeit 
notwendige Fach- und Sachkunde nach §§ 
4 und 6 AbfAEV verfügen.

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Un-
terlagen über die Zuverlässigkeit und die Fach- 
und Sachkunde anfordern und die angezeigte 
Tätigkeit von Bedingungen abhängig machen, 
sie zeitlich befristen oder Auflagen für sie vor-
sehen. Sofern die oben genannten Voraus-
setzungen (Zuverlässigkeit, Fach- und Sach-
kunde) nicht erfüllt sind, hat die Behörde die 
angezeigte Tätigkeit zu untersagen.

Sammler-, Beförderer-, 
Händler- oder Maklernummer
Die SAM vergibt eine Sammler-, Beförderer-, 
Händler- oder Maklernummer. 
Anzeige mehrerer Tätigkeiten
Die Tätigkeiten Sammeln, Befördern, Handeln 
oder Makeln können, sofern diese in Zukunft 
beabsichtigt sind, gemeinsam in einem Form-
blatt angezeigt werden. Die gemeinsame An-
zeige der oben genannten Tätigkeiten gilt als 
eine Anzeige. Jedes Unternehmen oder jede 
selbständige Niederlassung eines Unterneh-
mens hat eine eigene Anzeige zu erstatten.

Änderungen

Änderungen im Unternehmen, die Einfluss auf 
die geltende Anzeige haben, sind der SAM un-
verzüglich erneut anzuzeigen. Dazu zählen  
unter anderem:
• Änderungen des Firmennamens und  

der Adresse  
(Ziffern 1.1-1.4 des Anzeigeformulars) 

• Änderung der Tätigkeiten  
(Ziffer 2 des Formulars)

• Änderung der Art der Tätigkeiten  
(Ziffer 3 des Formulars)

• Änderung der Begründung der Befreiung 
von der Erlaubnispflicht  
(Ziffer 4 des Formulars)

• Änderungen bei dem Betriebsinhaber (ge-
setzlicher Vertreter, Gesellschafter, Ge-
schäftsführer) oder der/den verantwortlichen 
Person(en) eines Unternehmens (Ziffern 5 
und 6 des Formulars). 

Seitens der SAM erfolgt eine erneute Bestäti-
gung des Eingangs der Anzeige inkl. einer er-
neuten Gebührenerhebung.
Das Nichtanzeigen wesentlicher Änderungen 
bedeutet, dass das Unternehmen damit seiner 
grundsätzlichen Anzeigepflicht nicht nachge-
kommen ist.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer gemäß § 69 Abs. 
2 Nummer 1 KrWG vorsätzlich oder fahrlässig 
eine Anzeige nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KrWG 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet.
Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Absatz 2 
Nummer 15 des KrWG handelt, wer vorsätzlich  
oder  fahrlässig einer vollziehbaren  Anordnung 
nach § 4 Absatz 5 AbfAEV zuwiderhandelt.
Aktuelle Informationen zur Thematik Anzeige/
Erlaubnis sind unter 

http://www.sam-rlp.de/aufgaben/anzeige-und-
erlaubnisverfahren/

auf der Website der SAM eingestellt.


